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STELLENAUSSCHREIBUNG - LEHRLING 
 

Die Gemeinde Krems in Kärnten sucht DICH! 
Lehre zur/zum Verwaltungsassistent*in 
 

Ab 01.08.2022 wird in der Gemeinde Krems in Kärnten mit Unterstützung des Gemeinde-Servicezentrums eine 
Verwaltungsassistent*in ausgebildet. Das ist deine Chance, dich auf eine der künftig freiwerdenden 
Verwaltungsstellen zu bewerben.  
 

Im Zuge der zentralen Lehrlingsausbildung wird für die Gemeinden und deren Verwaltungslehrlinge ein 
umfassendes Ausbildungsprogramm mit Praktikern aus den Gemeinden als auch spannende Exkursionen 
während der Lehre angeboten. Mit der Lehrabschlussprüfung zur Verwaltungsassistent*in hast du gleichzeitig 
auch den Lehrberuf Bürokauffrau/-mann in der Tasche! 
 

Du bist eine motivierte junge Persönlichkeit und möchtest mehr über die Tätigkeiten in einem Gemeindeamt 
erfahren? Dann bist du bei den Kärntner Gemeinden genau richtig! 
 

Was dich erwartet: 
- Eine hervorragende Ausbildung sowie die Möglichkeit einer Lehre mit Matura. 
- Bei den Gemeinden bist du als Lehrling vollständiges Mitglied im Team. 
- Du erfährst eine professionelle Ausbildung mit erweiterter Betreuung durch das Gemeinde-

Servicezentrum (Workshops, Team-Events, Praktika in anderen Gemeinden und Betrieben uvm.) 
- Es werden alle Abteilungen in der Verwaltung durchlaufen. 
- Verantwortung wird übertragen – du lernst und wendest rasch das Erlernte selbständig an. 

 

Aufgabenbeschreibung: 
- Allgemeine Bürotätigkeiten, wie z.B. digitaler Schriftverkehr, Büromaterial beschaffen, Termine 

koordinieren, wodurch du den gesamten Büroablauf kennenlernst 
- Korrespondenz sowie der Umgang mit Bürger*innen und anderen öffentlichen Verwaltungseinrichtungen 

(Bürger/innen anmelden, betreuen und beraten) 
- Aufgaben und Mitarbeit in der Finanzverwaltung, Buchhaltung als auch im Bauamt (z.B. Statistiken, 

Einladungen zu Verhandlungen, Umgang mit KAGIS), d.h. du erhältst umfangreiche Einblicke in 
unterschiedliche Funktions- und Aufgabengebiete einer Gemeinde 

- Administrative Arbeiten mit Hilfe der verschiedenen IT-Anwenderprogramme 
 

Die Kärntner Gemeinden sind stets für Ihre Bürger*innen da und die Mitarbeiter*innen sind das Bindeglied 
zwischen der Politik und der Verwaltung. Als Verwaltungsassistent*in erwirbst du Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

dich in allen Bereichen fit für den beruflichen Alltag machen. 
 
Das bringst du mit: 

- Du gehst gerne auf andere Personen zu und bist offen für Neues 
- Du bist verantwortungsbewusst und hilfsbereit 
- Dein Teamgeist und Deine Motivation stecken andere an 
- Du legst Wert auf ein gepflegtes Auftreten und eine gute Ausdrucksweise 
- Dich erkennt man an Deiner positiven Ausstrahlung 

An einen Haushalt     Amtliche Mitteilung          zugestellt durch post.at 

 



- Du hast ein positives Zeugnis der achten Schulstufe und hast bis zum Beginn der Lehre einen positiven 
Pflichtschulabschluss 

- Du hast sehr gute Deutsch- und Computerkenntnisse sowie ein gutes Zahlengefühl 
 

Die Kärntner Gemeinden bieten dir eine abwechslungsreiche Lehrzeit mit tollen Berufschancen in der 
öffentlichen Verwaltung. Die Lehrlingsentschädigung (brutto) beträgt im 1. Lj. € 660,- / 2. Lj. € 860,- / 3. Lj. € 
1.160,-. 
 

Bewerbungslink: https://bewerbung.cnc.gv.at 
Bewirb dich jetzt – Bewerbungsende 04. März 2022! 
 

Hundekot – ein Ärgernis für ALLE 
 

Derzeit häufen sich wieder Beschwerden über Verunreinigungen durch Hundekot auf 
öffentlichen sowie privaten Flächen und auf landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. In 
einigen Gebieten der Gemeinde ist es schon eine Zumutung wie viele frische Hundehaufen 
aneinandergereiht zu sehen sind, obwohl man annehmen könnte, dass 
verantwortungsbewusste HundehalterInnen zumindest auf öffentlichem und fremdem 
Grund den „Haufen“ ihres Hundes beseitigen. Nützen Sie die öffentlich aufgestellten 
Sackerlspender und Mülleimer und stecken Sie vor dem „Gassi gehen“ sicherheitshalber ein 
Reservesackerl ein.  
Bitte bedenken Sie: Das ordnungsgemäße Entsorgen von Hundekot ist ein wichtiger Beitrag 
für ein gutes Zusammenleben!  

 
 

Blutspenden in Eisentratten 
 

Der freiwillige Blutspendedienst des Kärntner Roten 
Kreuzes veranstaltet am 
 

Donnerstag, den 17. Februar 2022 
 
in der Zeit von 15:30 bis 20:00 Uhr 
in der Volksschule Eisentratten eine Blutabnahme.  
 

Die Bevölkerung von Eisentratten und Umgebung 
wird gebeten, sich recht zahlreich an dieser 
Blutspendeaktion zu beteiligen. 
 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen! 
 

Das Blutabnahmeteam 

 

 
 
 

Tauwetterperiode 2022 - Gewichtsbeschränkungen 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren wird die 
Gemeinde Krems in Kärnten – je nach 
Witterungslage – wieder an den wichtigsten 
Verkehrsverbindungen ein 
 

Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 
5 Tonnen Gesamtgewicht 

 

erlassen. Auch auf einem Großteil der Güterwege 
gilt während der Tauwetterperiode eine 
Gewichtsbeschränkung. 

Es handelt sich dabei um eine unbedingt 
erforderliche „Schutzmaßnahme“ für unsere 
Straßen, um größere Schäden zu vermeiden. 
W   ir ersuchen daher, die Gütertransporte mit über 
5 Tonnen Gesamtgewicht so zu planen, dass diese 
Fahrten entweder vor Beginn oder nach Ende der 
Tauwetterbeschränkung durchgeführt werden. 
Dieser Aufruf ergeht insbesondere an alle Landwirte 
und Forstverwaltungen, bei denen in nächster Zeit 
größere Holztransporte, Futtermitteltransporte, etc., 
ins Haus stehen. 

 

„De-minimis Förderung“ für das Jahr 2021 - Antragsfrist 
 

Die Gewährung von sogenannten „De-minimis“- 
Förderungen erfolgt ausschließlich nur mit 
schriftlicher Antragstellung. 
Antragsformulare für das Jahr 2021 sind im 
Gemeindeamt Krems in Kärnten erhältlich bzw. 
können auf unserer Homepage www.krems-in-

kaernten.at heruntergeladen werden. Die Abgabe ist 
ab 17.02.2022 im Gemeindeamt möglich. 
 
Achtung: Die Antragsfrist endet mit 31.03.2022. 
Verspätet eingebrachte Anträge können nicht mehr 
berücksichtigt werden!!! 

 



Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz - Meldeverpflichtung 
 

Gemäß § 5 Abs. 2 des Kärntner 
Bienenwirtschaftsgesetzes sind die Bienenhalter 
verpflichtet, bis längstens 15. April jeden Jahres den 
Standort (KG-Nr. und Parzellen-Nr.), die Anzahl und 
sofern andere Bienenvölker als jene Rasse „Carnica“ 
gehalten werden, die Rasse der Bienenvölker der 
Gemeinde Krems in Kärnten bekannt zu geben. 
Lückenlose Meldungen und Bienenvölkern sind vor 
allem deshalb wichtig, um im Falle von 

Bienenseuchen flächendeckend notwendige 
Maßnahmen treffen zu können. Imker, die mit ihren 
Bienenvölkern außerhalb des Gemeindegebietes 
vom Heimbienenstand wandern, müssen den 
Wanderbienenstand bekannt geben. Weiters muss 
jeder Bienenstand gekennzeichnet sein und zwar 
mit Name, Anschrift und Telefonnummer des 
Bienenhalters. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gottfried Kogler 


